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88. Unfallftirso,_,. 1967; Änderung (2. Novelle zum Unfallfilrsorgegesetz 1%7). 

83. 
Gesetz vom 26. September 1977, mit dem 
das U nfallfilrsorgegesetz 1967 geändert wird 
(2. Novelle zum Unfallfilrsorgegesetz 1967) 

Der Wiener Lan<lug ·hat .beschlossen: 

Artikel I 
Das Unfallfüt00rgegesetz J 967, LGBI. für Wien 

Nr. 8/1969, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBI. für Wien Nr. 2/1974 wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 2 Z. 10 lit. d hat zu lauten: 

nd) auf einem Weg vom O.rt der Dienstver~ 
riditung zu einer vor dem Verlassen dieses 
Ortes dort bekanntgegebenen ärzclidien 
Untersuchun1'15stelle (freiberuf1ich tätiger 
Arzt1 Ambulatorium, Krankenanstalt) oder 
Betri,cibsstätte eines Dentisten zum Zwecke 
der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, 
Zahnbehandlung oder <ler Durchführung 
einer Gesundenuntersudiung und an
schließend auf dem Weg zurüd< zum Ort 
der Dienscverriditung oder zum ständigen 
Aufonthaltsort (zur Unterkunft); hie.bei ist 
e< unerheblich, wann die ärztliche Hilfe 
oder die Zahnbehan<llung erforderlich ge
worden ist;" 

2. § 2 Z. 10 lit. h hat zu !au•en: 

„h) bei der Betätigung als Mitglied einer gesetz
lichen Vertretung des Personals~ ferner als 
am selben Ort der Dienstverrichtung Be
schäftigter bei <ler Mitwirkung an der 
Besorgung von Aufgaben einer gesetzlichen 
Vertretung des Personals im Auftrag oder 
auf Enmchen cines Mitgliedes dieser Ver
tretung~ bei einer mit dem Dienstverhältnis 
zusammenhängenden Inanspruchnahme 
einer gesetzlichen Vertretung des Personals 
oder bei der Teilnahme an einer von einer 
gesetzlichen Vertretung des Personals ein
berufenen Versammlung; lit, b und c sind 
sinngemäß anzuwenden;u 

3. Dem § 2 Z. 10 sind nach der !it. k folgende 
lit. 1 bis p anzufü~en; 

„!) bei.in Besuch eine• Sclndung•kur<es für 
Mitglieder einer gesetz!idien Vertretung des 1 
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Personals oder beim Vortrag 1n einem 
solchen Sdmlungskurs; lit. b und c sind 
sinngemäß anzuwenden; 

m) beim Vortn.g oder bei der Tätigkeit als 
Prüfer (Mitglied einer Prüfungskommission) 
an einer Privatsdiule oder einer Sdiule nach 
dem Bundesgesetz BGB!. Nr. 102/1961, 
sofern <lie Schule v<>n der Stadt Wien er
halten wird; lit. b und c sind sinngemäß 
anzuwenden; 

n) auf einem Weg vom Ort .der Dienstver
richtung, den der Beamte zurücklegt, um 
während ·einer Arbeitspause dn der Nähe 
des Ortes der Dienstverrichtung oder im 
ständigen Aufenthaltsort (in <ler Unter
kunft) eine Mahlzeit einzunehm~n und 
anschließend auf dem Weg zurück zum 
Ort der Dienstverrichtung; 

o) auf einem mit der unbaren Überweisung 
der Bezüge zusammenhängenden Weg vom 
Ort der Dienstverriditung oder vom 
ständigen Aufenthaltsort (von der Unter
kunft) zu einem Geldimtitut zum Zweck 
der Behehung der Bezüge und anschließend 
auf dem Weg zurück zum Ort der Dienst
verriditung oder zum ständigen Aufent
haltsort (zur Unterkunft); 

p) auf cinem Weg zum oder vom Orr der 
Dienstverrichtung; der 1m Rahmen einer 
Fahrgemeinsdiaft von Bediensteten der 
Stadt Wien zurückgelegt worden ist) die 
sich auf einem in der 1it. b genannten Weg 
befinden;*' 

4. § 2 Z. 11 hat zu lauten: 

„11. Berufskrankheit: 

a) eine der in der Anlage 1 zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGB!. Nr. 189/ 
1955, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr. 17/1969, 3111973 und 704/1976 
bezeichneten Krankheiten unter den dort 
angeführten Voraussetzungen, wenn sie 
durch das Dienstverhältnis in einem in 
Spalte 3 dieser Anlage bezeidineten Unter
nehmen verursacht ist, mit der Maßgabe, 
daß unter dem in der Anlage 1 zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ver
w.endeten Begriff des Unternehmens ent-
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